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Teil A – Allgemeiner Teil 
 
1 Versicherte Personen/Versicherungsnehmer 
2 Versicherte Reise/Geltungsbereich 
3 Prämie: Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung 
4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
5 Ausschlüsse 
6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

7 Ansprüche gegen Dritte 
8 Zahlung der Entschädigung 
9 Verjährung 
10 Inländische Gerichtsstände / Anwendbares Recht 
11 Anzeigen und Willenserklärungen 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1 Versicherte Personen / Versicherungsnehmer 
1.1 Versicherte Personen sind die im Versicherungsschein namentlich 
genannten Personen oder der im Versicherungsschein beschriebene Perso-
nenkreis. 

1.2 Versicherungsnehmer ist der Vertragspartner des Versicherers. 

2 Versicherte Reise / Geltungsbereich 

2.1 Bei der Versicherung für eine Reise 

Versicherungsschutz besteht für die jeweils versicherte Reise / das versich-
erte Arrangement im vereinbarten Geltungsbereich. 

2.2 Bei der Jahresversicherung 

2.2.1 Versicherungsschutz gilt für beliebig viele Reisen, die innerhalb 
eines Versicherungsjahres angetreten werden.  

2.2.2 In der Reiserücktrittskosten-Versicherung besteht Versicherungs-
schutz, wenn die Reise während des versicherten Zeitraums gebucht wurde 
und der Versicherungsfall innerhalb der Laufzeit der Versicherung einge-
treten ist. 

2.2.3 Versicherungsschutz besteht je versicherter Reise für 31 Tage. 

Bei einer längeren Reisedauer besteht der Versicherungsschutz nur für die 
ersten 31 Tage. 

2.2.4 Versicherungsschutz besteht für alle Reisen weltweit, sofern die 
Entfernung zwischen dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers / der ver-
sicherten Person und dem Zielort mehr als 50 km beträgt. Wege von und 
zur Arbeitsstätte der versicherten Person gelten nicht als Reise.  

2.2.5 Als eine Reise gelten alle Reisebausteine und Einzelreise-
leistungen, die zeitlich und örtlich aufeinander abgestimmt genutzt 
werden. Die Reise wird mit Inanspruchnahme der ersten Teil- / Leistung 
insgesamt angetreten und endet mit der Nutzung der letzten Teil- / Leis-
tung. 

3 Prämie: Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung 
3.1 Bei der Versicherung für eine Reise 

3.1.1 Die Prämie ist sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages 
fällig und bei Aushändigung des Versicherungsscheines zu bezahlen. 

3.1.2 Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch 
nicht bezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

3.2 Bei der Jahresversicherung 

3.2.1 Erste Prämie 

3.2.1.1 Die erste Prämie ist gegen Aushändigung des Versicherungs-
scheines zu bezahlen. 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie 
nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

3.2.1.2 Ist die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der 
Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis 
im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der 
Prämie aufmerksam gemacht hat. 

3.2.1.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste Prämie nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht 
gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.  

3.2.2 Folgeprämie 

3.2.2.1 Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt 
fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

3.2.2.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Ver-
sicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine 
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der 
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die mit dem Fristablauf verbunden sind. 

3.2.2.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur 
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung 
nach Ziffer 3.2.2.2 darauf hingewiesen worden ist. 

3.2.2.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 3.2.2.2 darauf hingewiesen worden ist. 

Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes 
4.1 In der Reiserücktrittskosten-Versicherung für eine Reise beginnt 
der Versicherungsschutz mit dem Abschluss des Versicherungsvertrages 
für die gebuchte Reise und endet mit dem Reiseantritt; in der Reise-
rücktrittskosten-Versicherung als Jahresversicherung beginnt der Ver-
sicherungsschutz mit Buchung der Reise, frühestens mit Vertragsbeginn. 

4.2 In den übrigen Versicherungssparten 
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4.2.1 beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt, 
frühestens mit dem Antritt der versicherten Reise; 

4.2.2 endet der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt, 
spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten Reise; 

4.2.3 verlängert sich der Versicherungsschutz über den vereinbarten 
Zeitpunkt hinaus, wenn sich die planmäßige Beendigung der Reise aus 
Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht zu vertreten hat. 

5 Ausschlüsse 
Nicht versichert sind die Gefahren 

5.1 des Krieges, Bürgerkrieges oder kriegsähnlicher Ereignisse und 
solche, die sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen 
Verwendung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von 
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben; 

5.2 von Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, terroristischen oder po-
litischen Gewalthandlungen, unabhängig von der Anzahl der daran be-
teiligten Personen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen; 

5.3 der Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von 
hoher Hand; 

5.4 aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bioche-
mischen Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen mit 
gemeingefährlicher Wirkung, und zwar ohne Rücksicht auf sonstige mit-
wirkende Ursachen; 

5.5 der Kernenergie oder sonstiger ionisierender  Strahlung; 

5.6 von Pandemien. 

6 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
6.1 Der Versicherungsnehmer / die versicherte Person ist verpflichtet, 

6.1.1 den Schaden möglichst gering zu halten und unnötige Kosten zu 
vermeiden; 

6.1.2 den Schaden dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, insbe-
sondere 

- das Schadenereignis und den Schadenumfang darzulegen, 

- dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache und 
Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten,  

- jede sachdienliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen,  

- Originalbelege einzureichen und  

- die behandelnden Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden, 
soweit die Kenntnis der Daten für die Beurteilung der Leistungs-
pflicht erforderlich ist. 

6.2 Rechtsfolgen bei Obliegenheitsverletzungen 

6.2.1 Verletzt der Versicherungsnehmer / die versicherte Person vor-
sätzlich eine Obliegenheit, die er nach Eintritt des Versicherungsfalls 
gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.  

6.2.2  Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers / der versicherten 
Person entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer / die versicherte Person zu beweisen.  

6.2.3 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer / die versicherte Person 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 

oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.  

6.2.4 Verletzt der Versicherungsnehmer / die versicherte Person eine 
nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann vollständig oder teil-
weise leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

7 Ansprüche gegen Dritte 
7.1 Ersatzansprüche gegen Dritte gehen im gesetzlichen Umfang bis 
zur Höhe der geleisteten Zahlung auf den Versicherer über. 

7.2 Sofern erforderlich, ist der Versicherungsnehmer / die versicherte 
Person verpflichtet, in diesem Umfang eine Abtretungserklärung gegen-
über dem Versicherer abzugeben. 

7.3 Der Versicherungsnehmer / die versicherte Person hat seinen / 
ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken.  

7.4 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers / der 
versicherten Person gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht. 

8 Zahlung der Entschädigung 
Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und der Höhe nach 
festgestellt, wird die Entschädigung innerhalb von zwei Wochen aus-
gezahlt. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlags-
zahlung der Betrag verlangt werden, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist. 

9 Verjährung 
9.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren, gerechnet ab dem Ende des Jahres, in welchem der Anspruch 
entstanden ist und der Versicherungsnehmer / die versicherte Person von 
den Umständen zur Geltendmachung des Anspruch Kenntnis erlangt hat 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte Kenntnis erlangen können. 

9.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Ver-
sicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis 
zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit. 

10 Inländische Gerichtsstände / Anwendbares Recht 

10.1 Gerichtsstand für Klagen gegen den Versicherer ist der Sitz des 
Versicherungsunternehmens oder der Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
in Deutschland. 

10.2 Soweit gesetzlich zulässig, gilt deutsches Recht. 

11 Anzeigen und Willenserklärungen 
11.1 Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers / 
der versicherten Person und des Versicherers bedürfen der Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail), soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

11.2 Versicherungsvermittler sind zur Entgegennahme von Anzeigen 
und Willenserklärungen nicht bevollmächtigt.  
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Teil B – Reiserücktrittskosten-Versicherung 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Versicherte Ereignisse und Risikopersonen 
3 Ausschlüsse 
4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
6 Selbstbehalt 
7 Versicherungswert und Unterversicherung 

 
 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
Bei Nichtantritt der Reise erstattet der Versicherer bis zur Höhe der 
vertraglich vereinbarten Versicherungssumme 

1.1 die vertraglich geschuldeten Stornokosten aus dem versicherten 
Reisearrangement; 

1.2 das bei der Buchung vereinbarte, dem Reisevermittler vertraglich 
geschuldete und in Rechnung gestellte Vermittlungsentgelt, sofern der 
Betrag bei der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme berücksichtigt 
wurde. Übersteigt das Vermittlungsentgelt den allgemein üblichen und 
angemessenen Umfang, kann der Versicherer seine Leistung auf einen 
angemessenen Betrag herabsetzen. Nicht versichert sind Entgelte, die dem 
Reisevermittler erst infolge der Stornierung geschuldet werden. 

2 Versicherte Ereignisse und Risikopersonen 
2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung 
der Reise nicht zumutbar ist, weil die versicherte Person selbst oder eine 
Risikoperson während der Dauer des Versicherungsschutzes von einem 
der nachstehenden Ereignisse betroffen wird: 

- Tod; 

- schwere Unfallverletzung; 

- unerwartete schwere Erkrankung; (Erläuterung siehe Teil D) 

- Impfunverträglichkeit; 

- Schwangerschaft; 

- Schaden am Eigentum der versicherten Person durch Feuer, 
Explosion, Elementarereignisse oder vorsätzliche Straftat eines 
Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern die Anwe-
senheit der versicherten Person zur Aufklärung erforderlich ist; 

- Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person oder einer 
mitreisenden Risikoperson aufgrund einer unerwarteten betriebs-
bedingten Kündigung des Arbeitsplatzes durch den Arbeitgeber; 

- unerwartete Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch die ver-
sicherte Person oder einer mitreisenden Risikoperson, sofern 
diese Person bei der Reisebuchung arbeitslos gemeldet war. 

2.2 Risikopersonen sind neben der versicherten Person 

– die Angehörigen der versicherten Person; 

– diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebe-
dürftige Angehörige betreuen;  

– diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise 
gebucht und versichert haben, und deren Angehörige. 

– Haben mehr als 4 Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten 
nur die jeweiligen Angehörigen und der Lebenspartner der 
versicherten Person und deren Betreuungsperson als Risikoper-
sonen. 

3 Ausschlüsse 
Kein Versicherungsschutz besteht 

3.1 für Risiken, die in Ziffer 5 des Allgemeinen Teils der Versiche-
rungsbedingungen für die Reiseversicherung (Teil A) genannt werden; 

3.2 für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war; 

3.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein 
Flugunglück oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung 
von Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Natur-
katastrophen aufgetreten ist; 

3.4 bei Schub einer chronischen psychischen Erkrankung; 

3.5 für Vermittlungsentgelte, die dem Reisevermittler aufgrund der 
Stornierung der Reise geschuldet werden, wie z. B. Bearbeitungsgebühren 
für eine Reisestornierung. 

4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-
falls 

Der Versicherungsnehmer / die versicherte Person / die Risikoperson ist 
verpflichtet, 

4.1 die Reise unverzüglich nach Eintritt des versicherten Rücktritts-
grundes zu stornieren, um die Stornokosten möglichst gering zu halten; 

4.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen mit der 
Stornokosten-Rechnung dem Versicherer einzureichen; bei Stornierung 
eines Objekts eine Bestätigung des Vermieters über die Nichtweiter-
vermietbarkeit des Objekts; 

4.3 eine schwere Unfallverletzung, unerwartete schwere Erkrankung, 
Impfunverträglichkeit oder Schwangerschaft durch ein ärztliches Attest 
mit Angabe von Diagnose und Behandlungsdaten nachzuweisen, 
psychische Erkrankungen durch Attest eines Facharztes für Psychiatrie; 

4.4 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. Polizei-
protokoll) einzureichen; 

4.5 bei Verlust des Arbeitsplatzes das Kündigungsschreiben mit 
Angabe des Kündigungsgrundes, bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses 
den Aufhebungsbescheid des Arbeitsamtes und eine Kopie des neuen 
Arbeitsvertrages als Nachweis für das neue Arbeitsverhältnis vorzulegen; 

4.6 bei Tod eine Sterbeurkunde vorzulegen; 

4.7 als Nachweis des versicherten Ereignisses auf Verlangen des 
Versicherers  

4.7.1 eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einzureichen oder der Ein-
holung einer Bestätigung des Arbeitgebers darüber zuzustimmen; 

4.7.2 der Einholung eines fachärztlichen Attestes durch den Versicherer 
über die Art und Schwere der Krankheit sowie die Unzumutbarkeit zur 
planmäßigen Durchführung der Reise zuzustimmen und dem Arzt die 
notwendige Untersuchung zu gestatten. 

5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
Die Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten ergeben sich aus 
dem Allgemeinen Teil der Versicherungsbedingungen für die Reisever-
sicherung (Teil A) Ziffer 6.2. 

6 Selbstbehalt 
Der Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens jedoch 25 EUR je Person. 

7 Versicherungswert und Unterversicherung 
7.1 Die Versicherungssumme je versichertem Reisearrangement muss 
dem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich bei Buchung anfallender 
Vermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversich-
ert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt 
werden. 

7.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), haftet der Ver-
sicherer nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Ver-
sicherungswert abzüglich des Selbstbehaltes. 
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Teil C – Reiseabbruch-Versicherung 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
2 Versicherte Ereignisse und Risikopersonen 
3 Ausschlüsse 
4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
6 Selbstbehalt 
7 Versicherungswert und Unterversicherung 

 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei  

1.1 nicht planmäßiger Beendigung der Reise aus versichertem Grund  

für die Kosten der Rückreise entsprechend der ursprünglich gebuchten Art 
und Qualität, sofern die Rückreise mitgebucht und mitversichert worden 
ist; 

1.2 nicht genutzten Reiseleistungen  

bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme den anteiligen Rei-
sespreis für nicht genutzte Reiseleistungen abzüglich der Rückreisekosten, 
sofern die Reise wegen eines versicherten Ereignisses vorzeitig abge-
brochen wird; 

1.3 verlängertem Aufenthalt 

für die je Versicherungsfall nachgewiesenen zusätzlichen Kosten der Un-
terkunft des Versicherungsnehmers / der versicherten Person / Risikoper-
son nach Art und Klasse der gebuchten und versicherten Leistung bis zu 
750 EUR, wenn für die versicherte Person die planmäßige Beendigung der 
Reise nicht zumutbar ist, weil eine mitreisende Risikoperson wegen 
schwerer Unfallverletzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht 
transportfähig ist und über den gebuchten Rückreisetermin hinaus in 
stationärer Behandlung bleiben muss. 

2 Versicherte Ereignisse und Risikopersonen 
2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn die planmäßige Durchführung 
der Reise nicht zumutbar ist, weil der Versicherungsnehmer / die versich-
erte Person selbst oder eine Risikoperson während der Dauer des Ver-
sicherungsschutzes von einem der nachstehenden Ereignisse betroffen 
wird: 

- Tod; 

- schwere Unfallverletzung; 

- unerwartete schwere Erkrankung; (Erläuterung siehe Teil D) 

- Schaden am Eigentum der versicherten Person durch Feuer, 
Explosion, Elementarereignisse oder vorsätzliche Straftat eines 
Dritten, sofern der Schaden erheblich ist oder sofern die Anwe-
senheit der versicherten Person zur Aufklärung erforderlich ist; 

2.2 Risikopersonen sind neben der versicherten Person: 

- die Angehörigen der versicherten Person; 

- diejenigen, die nicht mitreisende minderjährige oder pflegebe-
dürftige Angehörige betreuen;  

- diejenigen, die gemeinsam mit der versicherten Person eine Reise 
gebucht und versichert haben, und deren Angehörige. 

 Haben mehr als 4 Personen gemeinsam eine Reise gebucht, gelten 
nur die jeweiligen Angehörigen und Lebenspartner der versich-
erten Person und deren Betreuungsperson als Risikopersonen. 

3 Ausschlüsse 
Kein Versicherungsschutz besteht 

3.1 für Risiken, die in Ziffer 5 des Allgemeinen Teils der 
Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (Teil A) genannt 
werden; 

3.2 für Ereignisse, mit denen zur Zeit der Buchung zu rechnen war; 

3.3 sofern die Krankheit den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegsereignisse, ein Flug-
unglück oder eine Naturkatastrophe oder aufgrund der Befürchtung von 
Terrorakten, inneren Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen 
aufgetreten ist; 

3.4 bei Schub einer chronischen psychischen Erkrankung. 

4 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungs-
falls 

Der Versicherungsnehmer / die versicherte Person Risikoperson ist ver-
pflichtet, 

4.1 die Rückreisekosten möglichst gering zu halten; 

4.2 den Versicherungsnachweis und die Buchungsunterlagen sowie 
Rechungen beim Versicherer einzureichen; 

4.3 eine schwere Unfallverletzung, eine unerwartete schwere Er-
krankung durch ein ärztliches Attest mit Angabe von Diagnose und Be-
handlungsdaten nachzuweisen, eine psychiatrische Erkrankungen durch 
Attest eines Facharztes für Psychiatrie; 

4.4 bei Tod ist eine Sterbeurkunde vorzulegen; 

4.5 bei Schaden am Eigentum geeignete Nachweise (z. B. Polizei-
protokoll) einzureichen; 

4.6 bei Transportunfähigkeit infolge einer schweren Unfallverletzung 
oder einer unerwarteten schweren Erkrankung dem Versicherer das Recht 
einzuräumen, dies durch ein fachärztliches Gutachten überprüfen zu 
lassen. 

5 Rechtsfolgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
Die Rechtsfolgen ergeben sich aus dem Allgemeinen Teil der 
Versicherungsbedingungen für die Reiseversicherung (Teil A) Ziffer 6.2. 

6 Selbstbehalt 
Der Selbstbehalt beträgt je Versicherungsfall 20 % des erstattungsfähigen 
Schadens, mindestens jedoch 25 EUR je Person. 

7 Versicherungswert und Unterversicherung 
7.1 Die Versicherungssumme je versichertem Reisearrangement muss 
dem vollen vereinbarten Reisepreis einschließlich bei Buchung anfallender 
Vermittlungsentgelte (Versicherungswert) entsprechen. Kosten für darin 
nicht enthaltene Leistungen (z. B. für Zusatzprogramme) sind mitversich-
ert, wenn sie bei der Höhe der Versicherungssumme berücksichtigt wer-
den. 

7.2 Ist die Versicherungssumme bei Eintritt des Versicherungsfalles 
niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), erstattet der 
Versicherer den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungs-
summe zum Versicherungswert abzüglich des Selbstbehaltes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTE LEIPZIGER 
Versicherung Aktiengesellschaft  

  Seite 5 

Teil D – Erläuterungen 
 
 
Versicherungsschutz besteht unter anderem, wenn die planmäßige 
Durchführung der Reise aufgrund einer unerwarteten schweren 
Erkrankung nicht zumutbar ist. 
Wir möchten, dass Sie Ihre Versicherung gut verstehen. Deshalb erläutern 
wir den Fachbegriff "unerwartete schwere Erkrankung" und geben Ihnen 
Beispiele. Bitte beachten Sie, dass die Beispiele nicht abschließend sind. 
"unerwartete schwere Erkrankung" 
Versichert ist die unerwartete schwere Erkrankung. Die Erkrankung muss 
"unerwartet" und "schwer" sein. Zunächst definieren wir das Kriterium 
"unerwartet" und geben danach Beispiele für "schwere" Erkrankungen. 
Fall A: Jedes erstmalige Auftreten einer Erkrankung nach Abschluss der 
Versicherung und nach Reisebuchung gilt als unerwartet. 
Fall B: Sofern in den letzten 6 Monaten vor Versicherungsabschluss oder 
bei bestehendem Versicherungsvertrag vor Buchung der Reise, für eine 
bestehende Erkrankung keine Behandlung durchgeführt worden ist, ist 
ebenfalls die unerwartete Verschlechterung dieser Erkrankung versichert. 
Nicht als Behandlung zählen regelmäßig durchgeführte medizinische 
Untersuchungen um den Gesundheitszustand festzustellen. Die 
Untersuchungen werden nicht aufgrund eines konkreten Anlasses 
durchgeführt und dienen nicht der Behandlung der Erkrankung. 
Beispiele für schwere Erkrankungen, die zu einer Unzumutbarkeit der 
Reise führen können (nicht abschließend): 
- der behandelnde Arzt hat eine Reiseuntauglichkeit attestiert, 
- die ärztlich attestierte gesundheitliche Beeinträchtigung ist so 

stark, dass der Versicherte aufgrund von Symptomen und 
Beschwerden der Erkrankung die geplante Hauptreiseleistung 
nicht wahrnehmen kann, 

- wegen einer ärztlich attestierten Erkrankung einer Risikoperson 
die Anwesenheit der versicherten Person erforderlich ist. 

Beispiele für eine "unerwartete schwere Erkrankung" (nicht abschließend): 
- Die versicherte Person schließt für eine gebuchte Reise eine 

Versicherung ab. Kurz vor Reiseantritt erleidet sie erstmals einen 
Herzinfarkt. 

- Bei der Mutter der versicherten Person wird nach Abschluss der 
Versicherung und nach Reisebuchung eine Lungenentzündung 
diagnostiziert. Aufgrund der Erkrankung ist die Mutter auf 
Betreuung durch die versicherte Person angewiesen. 

- Bei Versicherungsabschluss besteht eine Allergie bei der 
versicherten Person. In den letzten 6 Monaten vor Versicherungs-
abschluss oder Reisebuchung ist für die Allergie keine 
Behandlung durchgeführt worden. Vor Reiseantritt kommt es zu 
einer starken allergischen Reaktion. Diese wurde vom Arzt 
attestiert. Wegen der Heftigkeit der allergischen Reaktion kann 
die versicherte Person die geplante Hauptreiseleistung nicht 
wahrnehmen. 

Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Beispiel bei dem keine 
"unerwartete schwere Erkrankung" vorliegt (nicht abschließend): 
- Die versicherte Person leidet unter einer Erkrankung, bei denen 

Schübe ein charakteristisches Merkmal des Verlaufs sind (z. B. 
Multiple Sklerose, Morbus Crohn). In den letzten 6 Monaten vor 
Versicherungsabschluss oder Reisebuchung wurde eine 
Behandlung für die bestehende Erkrankung durchgeführt. Daher 
ist diese Erkrankung nicht versichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


